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Steuergesetz für den Kanton Graubünden 

Änderung vom 20. Oktober 2020 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BR Nummern) 

Neu: – 

Geändert: 720.000 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 94 Abs. 1 und Art. 99 Abs. 5 der Kantonsverfassung, 

nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 9. Juni 2020, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass "Steuergesetz für den Kanton Graubünden" BR 720.000 (Stand 
1. Januar 2021) wird wie folgt geändert: 

Art.  4 Abs. 3 (neu) 

VI. Ausgleich der Folgen der kalten Progression (Überschrift geändert) 

3 Wird die einmal erreichte Schwelle von Absatz 1 unterschritten, bleibt 

die Indexkorrektur des laufenden Jahres bestehen. 

Art.  8b (neu) 

IV. Umfang der Steuerpflicht und Steuerausscheidung 

1 Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht unbeschränkt; sie er-
streckt sich aber nicht auf Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grund-
stücke ausserhalb des Kantons. 

2 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht auf 
die Teile des Einkommens und des Vermögens, für die nach Artikel 7 und 
Artikel 8 eine Steuerpflicht im Kanton besteht. Steuerpflichtige mit 
Wohnsitz im Ausland haben mindestens das im Kanton erzielte Einkom-
men und das im Kanton gelegene Vermögen zu versteuern. 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/720.000/de
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3 Ein schweizerisches Unternehmen kann Verluste aus einer ausländischen 
Betriebsstätte mit inländischen Gewinnen verrechnen, soweit diese Ver-
luste im Betriebsstättenstaat nicht bereits berücksichtigt wurden. Ver-
zeichnet diese Betriebsstätte innert der folgenden sieben Geschäftsjahre 
Gewinne, so ist im Ausmass der im Betriebsstättenstaat verrechenbaren 

Gewinne eine Revision der ursprünglichen Veranlagung vorzunehmen; 
die Verluste aus dieser Betriebsstätte werden in diesem Fall in der 
Schweiz nachträglich nur satzbestimmend berücksichtigt. In allen übrigen 
Fällen sind Auslandsverluste ausschliesslich satzbestimmend zu berück-
sichtigen. 

Art.  9 

V. Steuerberechnung (Überschrift geändert) 

Art.  10 

VI. Besondere Verhältnisse 

1. Ehegatten und Kinder (Überschrift geändert) 

Art.  15 Abs. 4 (geändert) 

4 Werden Einkünfte aus einem Staat nur dann von dessen Steuern entlas-
tet, wenn die Schweiz diese Einkünfte allein oder mit anderen Einkünften 

zum Satz des Gesamteinkommens besteuert, so wird die Steuer nicht nur 
nach den in Absatz 3 bezeichneten Einkünften, sondern auch nach allen 
aufgrund des betreffenden Doppelbesteuerungsabkommens der Schweiz 
zugewiesenen Einkommensbestandteile aus dem Quellenstaat bemessen. 

Art.  39 Abs. 1 

1 Die Einkommenssteuer beträgt: 

s) (geändert) 11,6 % für die weiteren Fr. 315 500.– 
t) (geändert) 11,0 % für das gesamte steuerbare Einkommen, wenn 

dieses Fr. 716 000.– übersteigt. 

Art.  40a Abs. 1 (geändert) 

1 Kapitalleistungen nach Artikel 29 Absatz 1 Litera d sowie Zahlungen bei 
Tod und für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile werden 
gesondert zu dem Satz besteuert, der sich ergäbe, wenn anstelle der Kapi-

talleistung eine jährliche Leistung von einem Fünfzehntel der Kapitalleis-
tung ausgerichtet würde. Die Kapitalleistungen unterliegen stets einer vol-
len Jahressteuer. Die Jahressteuer wird mindestens zum Satz von 1,5 Pro-
zent erhoben. Die Maximalbelastung beträgt 2 Prozent. 

Art.  41 Abs. 1 

1 Der Grundstückgewinnsteuer unterliegen: 
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c) (geändert) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken durch 
juristische Personen im Sinne von Artikel 78 Absatz 1 Litera e bis 
Litera h und Litera j; die Bestimmungen von Artikel 81 Litera e und 
Artikel 84 finden analoge Anwendung. 

Art.  42 Abs. 2 

2 Der Veräusserung sind insbesondere gleichgestellt: 

c) (geändert) die Belastung eines Grundstückes mit privatrechtlichen 

Dienstbarkeiten oder öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen, wenn diese die unbeschränkte Bewirtschaftung oder den Ver-
äusserungswert des Grundstückes dauernd und wesentlich beein-
trächtigen und dafür ein Entgelt entrichtet wird; 

d) (neu) das Ende der Steuerbefreiung juristischer Personen gemäss 
Artikel 78 Absatz 1 Litera e bis Litera h und Litera j. 

Art.  43 Abs. 1 

1 Die Besteuerung wird aufgeschoben bei: 

c) (geändert) Landumlegung zwecks Güterzusammenlegung, Abrun-

dung landwirtschaftlicher Heimwesen, Quartierplanung, Grenz-
bereinigung oder bei Landumlegungen im Enteignungsverfahren 
beziehungsweise bei drohender Enteignung; 

e) (neu) Umstrukturierungen gemäss Artikel 20 Absatz 1 und Arti-
kel 83 Absatz 1 und Absatz 3. Der Steueraufschub steht unter dem 
Vorbehalt der Einhaltung der Sperrfristen gemäss Arti-
kel 20 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 2 und Absatz 4. 

Art.  44 Abs. 3 (aufgehoben) 

3 Aufgehoben 

Art.  49 Abs. 1 

1 Als Aufwendungen gelten: 

c) (geändert) Kosten, die mit dem Erwerb und der Veräusserung des 
Grundstückes verbunden sind, mit Einschluss der üblichen Provisi-
onen und Vermittlungsgebühren; 

d) (neu) Mehrwertabgaben gemäss Raumplanungsgesetz für den Kan-
ton Graubünden (KRG)1). 

                                                             

1)BR 801.100 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/801.100/de
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Art.  70 Abs. 1 (geändert) 

1 Bei Wechsel des steuerrechtlichen Wohnsitzes innerhalb der Schweiz 
besteht die Steuerpflicht auf Grund persönlicher Zugehörigkeit für die lau-
fende Steuerperiode im Kanton, in welchem der Steuerpflichtige am Ende 
dieser Periode seinen Wohnsitz hat. Kapitalleistungen gemäss Artikel 40a 
sind jedoch in dem Kanton steuerbar, in dem der Steuerpflichtige im Zeit-
punkt der Fälligkeit seinen Wohnsitz hat. 

Art.  75a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu) 

III. Umfang der Steuerpflicht und Steuerausscheidung (Überschrift ge-

ändert) 

1 Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht unbeschränkt; sie er-

streckt sich aber nicht auf Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grund-
stücke ausserhalb des Kantons. 

2 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht auf 
die Teile des Gewinns und des Kapitals, für die gemäss Artikel 75 eine 
Steuerpflicht im Kanton besteht. Juristische Personen mit Sitz oder tat-

sächlicher Verwaltung im Ausland haben mindestens den im Kanton er-
zielten Gewinn und das im Kanton gelegene Kapital zu versteuern. 

3 Ein schweizerisches Unternehmen kann Verluste aus einer ausländischen 
Betriebsstätte mit inländischen Gewinnen verrechnen, soweit diese Ver-
luste im Betriebsstättenstaat nicht bereits berücksichtigt wurden. Ver-
zeichnet diese Betriebsstätte innert der folgenden sieben Geschäftsjahre 

Gewinne, so erfolgt in diesen Geschäftsjahren im Ausmass der im Be-
triebsstättenstaat verrechneten Verlustvorträge eine Besteuerung. Verluste 
aus ausländischen Liegenschaften können nur dann berücksichtigt werden, 
wenn im betreffenden Land auch eine Betriebsstätte unterhalten wird. In 
allen übrigen Fällen sind Auslandsverluste ausschliesslich satzbestim-
mend zu berücksichtigen. 

Art.  88 Abs. 5 (neu) 

5 Bei Konzernobergesellschaften von systemrelevanten Banken nach Arti-
kel 7 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Ban-
ken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG)1) werden für die Berechnung 
des Nettoertrags nach Absatz 2 der Finanzierungsaufwand und die Forde-
rung in der Bilanz aus konzernintern weitergegebenen Mitteln folgender 

Anleihen nicht berücksichtigt: 

a) Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht nach 
Artikel 11 Absatz 4 BankG; und 

                                                             

1)SR 952.0 

http://db.clex.ch/link/Bund/952.0/de
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b) Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen im 
Sinne der Artikel 28 bis 32 BankG. 

Art.  98 Abs. 1 

1 Der Besteuerung an der Quelle unterliegen: 

b) (geändert) im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer, die im Kanton für 
kurze Dauer oder als Grenzgänger oder Wochenaufenthalter in un-
selbständiger Stellung erwerbstätig sind, für ihre Erwerbseinkünfte 

und für jedes Ersatzeinkommen. Vorbehalten bleiben die Einkünfte, 
die der Besteuerung nach Artikel 99a unterliegen; 

c) (geändert) im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer, die von einem 
Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton für Arbeit im in-
ternationalen Verkehr auf dem Wasser, in der Luft oder auf der 
Strasse Lohn oder andere Vergütungen beziehen; davon ausge-
nommen bleibt die Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord ei-
nes Hochseeschiffes. 

Art.  99 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 3 (geändert), 

Abs. 5bis (neu) 

1 Der Quellensteuerabzug wird von den Bruttoeinkünften nach Massgabe 
der für die Einkommenssteuer natürlicher Personen geltenden Steuersätze 

berechnet; er umfasst die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen 
Steuern sowie die Steuern der Landeskirchen und der Kirchgemeinden. 

1bis Steuerbar sind: 

a) die Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit nach Arti-
kel 98 Absatz 1, die Nebeneinkünfte wie geldwerte Vorteile aus 
Mitarbeiterbeteiligungen sowie Naturalleistungen, nicht jedoch die 
vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und 
Weiterbildung nach Artikel 17 Absatz 2; und 

b) Ersatzeinkünfte. 

3 Bei der Festsetzung der Steuertarife werden Familienverhältnisse 
(Art. 39), Pauschalen für Berufsunkosten (Art. 31), Versicherungsprämien 
(Art. 36 lit. d, lit. e und lit. h) sowie Abzüge für Familienlasten 
(Art. 38 Abs. 1 lit. d) berücksichtigt. Die Steuerverwaltung publiziert die 
einzelnen Pauschalen. 
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5bis Die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung gestützt auf Arti-
kel 33 Absatz 4 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden1) erlassenen Festlegungen zur Be-
rücksichtigung von 13. Monatslöhnen, Gratifikationen, unregelmässigen 
Beschäftigungen, Stundenlöhnen, Teilzeit- oder Nebenerwerb und satzbe-

stimmenden Elementen sowie die Regeln zu Tarifwechseln, rückwirken-
den Gehaltsanpassungen und -korrekturen und zu Leistungen vor Beginn 
und nach Beendigung der Anstellung sind anwendbar. 

Art.  100 Abs. 5 (geändert), Abs. 6 (neu) 

2. Künstler, Sportler und Referenten (Überschrift geändert) 

5 Als steuerbare Einkünfte gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller 
Zulagen und Nebenbezüge, nach Abzug der Gewinnungskosten. Diese be-
tragen: 

a) (neu) 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Künstlern; 
b) (neu) 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Sportlern sowie Referen-

ten. 

6 Die Quellensteuer wird nicht erhoben, wenn die Bruttoeinkünfte den 
vom Eidgenössischen Finanzdepartement gestützt auf Artikel 92 Absatz 5 

des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer2) festgelegten Betrag 
nicht erreichen. 

Art.  101 Abs. 1 (geändert) 

1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsfüh-

rung juristischer Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Kan-
ton werden für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen 
Entschädigungen, geldwerten Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und 
ähnlichen Vergütungen an der Quelle besteuert. Dies gilt auch, wenn diese 
Vergütungen einem Dritten zufliessen. 

Art.  104 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3bis (neu) 

1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet: 

Aufzählung unverändert. 

2 Der Quellensteuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn der Steuer-
pflichtige in einem anderen Kanton steuerpflichtig ist. 

                                                             

1)SR 642.14 

2)SR 642.11 

http://db.clex.ch/link/Bund/642.14/de
http://db.clex.ch/link/Bund/642.11/de
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3bis Der Schuldner der steuerbaren Leistung erhält eine Bezugsprovision 
von zwei Prozent des gesamten Quellensteuerbetrags bei elektronischer 
beziehungsweise von einem Prozent bei schriftlicher Abrechnung. Für 
Kapitalleistungen beträgt die Bezugsprovision ein Prozent des gesamten 
Quellensteuerbetrags, jedoch höchstens 50 Franken pro Kapitalleistung 

für die Quellensteuer von Bund, Kanton, Gemeinde und Kirchen. 

Art.  105 

Aufgehoben 

Art.  105a Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert), 
Abs. 5 (geändert), Abs. 6 (geändert) 

III. Vorbehalt der ordentlichen Veranlagung 
1. Ansässigkeit in der Schweiz 
a) Obligatorische nachträgliche ordentliche Veranlagung (Überschrift 

geändert) 

1 Personen, die nach Artikel 98 Absatz 1 Litera a der Quellensteuer unter-
liegen, werden nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn: 

a) (neu) ihr Bruttoeinkommen in einem Steuerjahr den vom Eidgenös-
sischen Finanzdepartement gestützt auf Artikel 33a Absatz 2 des 
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der 
Kantone und Gemeinden1) festgelegten Betrag erreicht oder über-
steigt; oder 

b) (neu) sie über Vermögen und Einkünfte, die nicht der Quellensteuer 
unterliegen, verfügen. 

3 Der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegt auch, wer mit 
einer Person nach Absatz 1 in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 
lebt. 

4 Personen mit Vermögen und Einkünften nach Absatz 1 Litera b müssen 

die Steuererklärung bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jah-
res bei der kantonalen Steuerverwaltung verlangen. 

5 Die nachträgliche ordentliche Veranlagung gilt bis zum Ende der Quel-
lensteuerpflicht. 

6 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet. 

Art.  105abis (neu) 

b) Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag 

                                                             

1)SR 642.14 

http://db.clex.ch/link/Bund/642.14/de
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1 Personen, die nach Artikel 98 Absatz 1 Litera a der Quellensteuer unter-
liegen und keine der Voraussetzungen nach Artikel 105a Absatz 1 erfül-
len, werden auf Antrag hin nachträglich im ordentlichen Verfahren veran-
lagt. 

2 Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit dem Antrag-
steller in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt. 

3 Der Antrag muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jah-
res bei der kantonalen Steuerverwaltung eingereicht werden. Für Perso-

nen, die die Schweiz verlassen, endet die Frist für die Einreichung des An-
trags im Zeitpunkt der Abmeldung. 

4 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag, tritt die 
Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagen-
den Bundes-, Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern auf dem Erwerbs-
einkommen. Nachträglich werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt. 

5 Artikel 105a Absatz 5 und Absatz 6 ist anwendbar. 

Art.  105ater (neu) 

2. Ansässigkeit im Ausland 
a) Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag 

1 Personen, die nach Artikel 98 Absatz 1 Litera b oder Litera c der Quel-
lensteuer unterliegen, können für jede Steuerperiode bis am 31. März des 

auf das Steuerjahr folgenden Jahres eine nachträgliche ordentliche Veran-
lagung beantragen, wenn: 

a) der überwiegende Teil ihrer weltweiten Einkünfte, einschliesslich 
der Einkünfte des Ehegatten, in der Schweiz steuerbar ist; 

b) ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz wohnhaften steu-
erpflichtigen Person vergleichbar ist; oder 

c) eine solche Veranlagung erforderlich ist, um Abzüge geltend zu 
machen, die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen 
sind. 

2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet. 

3 Das Eidgenössische Finanzdepartement präzisiert in Zusammenarbeit 
mit den Kantonen die Voraussetzungen nach Absatz 1 und regelt das Ver-
fahren. 

  



 340 

Art.  105aquater (neu) 

b) Nachträgliche ordentliche Veranlagung von Amtes wegen 

1 Bei stossenden Verhältnissen, insbesondere betreffend die im Quellen-
steuersatz einberechneten Pauschalabzüge, kann die kantonale Steuerver-
waltung von Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung 
zugunsten oder zuungunsten der steuerpflichtigen Person vornehmen. 

2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet. 

3 Das Eidgenössische Finanzdepartement legt in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen die Voraussetzungen nach Absatz 1 fest. 

Art.  105aquinquies (neu) 

c) Abgegoltene Steuer 

1 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung nach Artikel 105ater 
oder Artikel 105aquater, tritt die Quellensteuer an die Stelle der im ordentli-
chen Verfahren zu veranlagenden Steuern des Bundes, des Kantons, der 
Gemeinde, der Landeskirchen und der Kirchgemeinde auf dem Erwerbs-
einkommen. Nachträglich werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt. 

Art.  105b Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu), 

Abs. 4 (neu) 

IV. Örtliche Zuständigkeit (Überschrift geändert) 

1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung berechnet und erhebt die Quel-

lensteuer wie folgt: 

a) (neu) für Arbeitnehmer nach Artikel 98 Absatz 1 Litera a: nach 
dem Recht jenes Kantons, in dem der Arbeitnehmer bei Fälligkeit 
der steuerbaren Leistung seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder 
Aufenthalt hat; 

b) (neu) für Personen nach Artikel 98 Absatz 1 Litera b und Litera c 

sowie Artikel 101 bis Artikel 103a: nach dem Recht jenes Kantons, 
in dem der Schuldner der steuerbaren Leistung bei Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt oder seinen Sitz oder die Verwaltung hat; wird die steuerba-
re Leistung von einer Betriebsstätte in einem anderen Kanton oder 
von der Betriebsstätte eines Unternehmens ohne Sitz oder tatsächli-
che Verwaltung in der Schweiz ausgerichtet, so richten sich die Be-
rechnung und die Erhebung der Quellensteuer nach dem Recht des 

Kantons, in dem die Betriebsstätte liegt; 
c) (neu) für Personen nach Artikel 100: nach dem Recht jenes Kan-

tons, in dem der Künstler, Sportler oder Referent seine Tätigkeit 
ausübt. 

2 Ist der Arbeitnehmer nach Artikel 98 Absatz 1 Litera b Wochenaufent-
halter, so gilt Absatz 1 Litera a sinngemäss. 

3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung überweist die Quellensteuer an 
den nach Absatz 1 zuständigen Kanton. 
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4 Für die nachträgliche ordentliche Veranlagung ist zuständig: 

a) für Arbeitnehmer nach Absatz 1 Litera a: der Kanton, in dem die 
steuerpflichtige Person am Ende der Steuerperiode oder der Steuer-

pflicht ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hatte; 
b) für Personen nach Absatz 1 Litera b: der Kanton, in dem die steuer-

pflichtige Person am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht 
erwerbstätig war; 

c) für Arbeitnehmer nach Absatz 2: der Kanton, in dem die steuer-
pflichtige Person am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht 
Wochenaufenthalt hatte. 

Art.  105c Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben) 

V. Interkantonales Verhältnis (Überschrift geändert) 

1 Der nach Artikel 105b Absatz 4 zuständige Kanton hat Anspruch auf all-
fällige im Kalenderjahr an andere Kantone überwiesene Quellensteuerbe-
träge. Zu viel bezogene Steuern werden dem Arbeitnehmer zinslos zu-
rückerstattet, zu wenig bezogene Steuern zinslos nachgefordert. 

2 Die Kantone leisten einander bei der Erhebung der Quellensteuer unent-
geltliche Amts- und Rechtshilfe. 

3 Aufgehoben 

Art.  105d Abs. 1bis (neu) 

VI. Anteile der Gemeinden und Kirchgemeinden (Überschrift geändert) 

1bis Ist der Arbeitnehmer nach Artikel 98 Absatz 1 Litera b Wochenaufent-
halter, so gilt Absatz 1 Litera a sinngemäss. 

Art.  105e 

VII. Gemeinden, Landeskirchen, Kirchgemeinden (Überschrift geän-

dert) 

Art.  123a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben), 

Abs. 4 (aufgehoben) 

II. Elektronische Übermittlung ohne Unterschrift (Überschrift geändert) 

1 Ist die Unterzeichnung von Eingaben der steuerpflichtigen Person ge-

setzlich vorgeschrieben, so kann bei der elektronischen Übermittlung der 
Eingaben auf die Unterzeichnung verzichtet werden. In diesem Fall hat 
die steuerpflichtige Person ihre Angaben elektronisch zu bestätigen. 

2 Die Regierung erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. 

3 Aufgehoben 

4 Aufgehoben 
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Art.  123b Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu), 

Abs. 4 (neu) 

III. Stellung der Ehegatten bei Einkommens- und Vermögenssteu-
ern (Überschrift geändert) 

1 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, üben 
die nach diesem Gesetz dem Steuerpflichtigen zukommenden Verfahrens-
rechte und Verfahrenspflichten gemeinsam aus. 

2 Sie unterschreiben die Steuererklärung gemeinsam. Ist die Steuererklä-
rung nur von einem der beiden Ehegatten unterzeichnet, wird dem anderen 
Ehegatten eine Frist eingeräumt1). Nach deren unbenutztem Ablauf wird 
die vertragliche Vertretung unter Ehegatten angenommen. 

3 Rechtsmittel und andere Eingaben gelten als rechtzeitig eingereicht, 
wenn ein Ehegatte innert Frist handelt. 

4 Sämtliche Mitteilungen der Steuerbehörden an verheiratete Steuerpflich-
tige, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, werden an die 

Ehegatten gemeinsam gerichtet. Zustellungen an Ehegatten, die in gericht-
lich oder tatsächlich getrennter Ehe leben, erfolgen an jeden Ehegatten ge-
sondert, sofern die Trennung den Steuerbehörden mitgeteilt wurde. 

Art.  123c Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 

IV. Vertragliche Vertretung (Überschrift geändert) 

1 Der Steuerpflichtige kann sich vor den mit dem Vollzug dieses Gesetzes 
betrauten Behörden vertraglich vertreten lassen, soweit seine persönliche 
Mitwirkung nicht notwendig ist. 

2 Als Vertreter wird zugelassen, wer handlungsfähig ist. Die Behörde kann 
den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. 

Art.  123d (neu) 

V. Notwendige Vertretung 

1 Steuerpflichtige ohne Zustelladresse in der Schweiz haben auf Verlangen 
der Veranlagungsbehörde einen Bevollmächtigten im Inland zu bezeich-
nen. 

2 Mehrere Erben haben innert einer von der kantonalen Steuerverwaltung 
anzusetzenden Frist einen Vertreter zu bestimmen. 

Art.  124 

VI. Fristen (Überschrift geändert) 

                                                             

1)Art. 47 ABzStG; BR 720.015 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/720.015/de
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Art.  125 

VII. Verjährung 
1. Veranlagungsverjährung (Überschrift geändert) 

Art.  127 Abs. 2 (geändert) 

2 Die Steuererklärung ist vom Steuerpflichtigen wahrheitsgemäss und 

vollständig auszufüllen, rechtsgültig zu unterzeichnen und mit den ver-
langten Unterlagen fristgerecht einzureichen. Die Regierung kann die 
elektronische Einreichung der Steuererklärung zulassen. 

Art.  137 Abs. 1 (geändert) 

1 Gegen definitive Veranlagungsverfügungen kann der Steuerpflichtige 
innert 30 Tagen seit Zustellung der Veranlagungsverfügung bei der Ver-
anlagungsbehörde schriftlich Einsprache erheben. Die Regierung kann die 
elektronische Einreichung der Einsprache zulassen. 

Art.  145 Abs. 2 (geändert) 

2 Als neue Tatsache gilt auch die Nichteinhaltung der Sperrfrist gemäss 
Artikel 20 und Artikel 83. 

Art.  156 Abs. 2 (geändert) 

2 Das Erlassgesuch ist mit schriftlicher Begründung und unter Beilage der 

nötigen Beweismittel der kantonalen Steuerverwaltung einzureichen. Auf 
ein Erlassgesuch, das erst nach Einleitung der Betreibung eingereicht 
wurde, kann nicht eingetreten werden. Die Regierung kann die elektroni-
sche Einreichung des Erlassgesuches zulassen. 

Art.  191a (neu) 

8. Tarifkorrektur 

1 Die Tarifkorrektur ist noch für das Steuerjahr 2020 zulässig. Sie kann 
längstens bis am 31. März 2021 beantragt werden. 

Art.  192 

9. Ergänzende Bestimmungen (Überschrift geändert) 

II. 

Keine Fremdänderungen. 
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III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Sie kann alle 
oder einzelne Bestimmungen rückwirkend in Kraft setzen. 


